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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

12.05.1978 

Geschäftszahl 

2812/77 

Rechtssatz 

Die Gesamtbeurteilung kann bestenfalls auf "entsprechend" lauten, wenn bei einem Beamten nicht in allen 3 
Beurteilungskriterien (Kenntnissen, Fähigkeiten und Leistungen) zumindest der Durchschnitt festgestellt wird. 


